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INTERNATIONALES ARBEITSAMT GB.303/LILS/2
 303. Tagung

Verwaltungsrat Genf, November 2008

Ausschuss für Rechtsfragen und internationale Arbeitsnormen LILS
 ZUR BESCHLUSSFASSUNG

 

ZWEITER PUNKT DER TAGESORDNUNG 

Neufassung der Regeln für 
Regionaltagungen 

Einleitende Bemerkungen 

1. Auf seiner 301. Tagung (März 2008) empfahl der Verwaltungsrat, die 97. Tagung (Juni 
2008) der Internationalen Arbeitskonferenz solle eine Reihe von Änderungen der Regeln 
für Regionaltagungen bestätigen, und er ersuchte gleichzeitig darum, dass weitere Anpas-
sungen vorgenommen werden, um der Gleichstellung der Geschlechter Rechnung zu 
tragen 1. Diese so überprüften Änderungen wurden von der 97. Tagung der Internationalen 
Arbeitskonferenz bestätigt 2. Auf derselben Tagung ersuchte der Verwaltungsrat das Amt, 
neugefasste Einleitende Bemerkungen für die Regeln auszuarbeiten; sie werden im 
Anhang aufgeführt. 

2. Bei der Erstellung der neugefassten Bemerkungen zur Aufnahme der letzten Änderungen 
berücksichtigte das Amt auch die Diskussion im Ausschuss im März 2008. Es wurde 
besonders darauf geachtet, dem Anliegen Rechnung zu tragen, die Bemerkungen zu kür-
zen, indem nicht der Inhalt von Regeln wiederholt, sondern auf sie verwiesen wird. Die 
vorgeschlagenen Bemerkungen konzentrieren sich insbesondere auf die Änderungen von 
2008, die bedeutende praktische Auswirkungen haben. Dabei handelt es sich beispiels-
weise um die Festlegung des Zeitpunkts erster Gruppensitzungen in Bezug auf die Ver-
öffentlichung eines vorläufigen Verzeichnisses von Delegierten und die die Zwei-Stunden-
Frist zum Einreichen von Einsprüchen (Abschnitt 1 der Bemerkungen), Vorrechte und 
Immunitäten am Tagungsort (Abschnitt 2), Teilnahme von hochrangigen Persönlichkeiten 
und Vorstandsmitgliedern des Verwaltungsrates (Abschnitt 3), das Rederecht im Licht der 
Ausweitung von Artikel 10 auf „Personen“ mit einer Betonung des Vorrangs von Dele-
gierten (Abschnitt 4) und den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Verzeichnisses der Voll-
machten und Zuständigkeit über Mitteilungen (Abschnitt 5). 

 
1 GB.301/LILS/2 und GB.301/11 (Rev.), Abs. 25; GB.301/PV., Abs. 224. 

2 Siehe Provisional Record 2-1B, Internationale Arbeitskonferenz, 97. Tagung, Genf, 2008. 
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3. Der bestehende Text wurde wie verlangt an verschiedenen Stellen gestrafft, indem auf die 
Regeln selbst verwiesen wird, umso ihre Wiederholung zu vermeiden 3. Analog werden in 
den Bemerkungen verschiedene der jüngsten Änderungen nicht wiederholt, da sie bei der 
Lektüre der Bestimmungen selbst offensichtlich sind, z. B. sich zwangsläufig ergebende 
Änderungen oder Änderungen, die dazu dienen, Verweise zu aktualisieren bzw. klarer zu 
gestalten 4. Mit einer weiteren vorgeschlagenen Änderung von Abschnitt 6 der Bemerkun-
gen soll der derzeitige Wortlaut klarer gestaltet werden, indem erklärt wird, dass nicht das 
Amt, sondern der Verwaltungsrat entscheidet, welche Maßnahmen zur Umsetzung der 
Beschlüsse von Regionaltagungen getroffen werden sollen. 

4. Der Ausschuss möge dem Verwaltungsrat empfehlen, die neugefassten Einleiten-
den Bemerkungen im Anhang zu billigen und sie gemeinsam mit den Regeln für 
Regionaltagungen (2008) zu veröffentlichen. 

 
 

Genf, 24. Oktober 2008  
 

Zur Beschlussfassung: Absatz 4. 

 
3 So wurde beispielsweise in Abschnitt 4 der Bemerkungen der Teil eines Verweises auf bestimmte 
Pflichten der Vorstandsmitglieder ersetzt durch einen Verweis auf ihre Pflichten, der sich in Arti-
kel 6 Absatz 5 der Regeln findet. 

4 Siehe beispielsweise die Änderungen der Regeln von 2008 in den Absätzen 7 und 8 von Artikel 1, 
Artikel 13 und die neuen Fußnoten 1 und 2. 
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Anhang 

Regeln für Regionaltagungen 

Einleitende Bemerkungen 

Aus Haushaltsgründen beschloss der Verwaltungsrat auf seiner 264. Tagung (Novem-
ber 1995), die Regionalkonferenzen der Organisation zu ersetzen durch kürzere Regional-
tagungen mit einem einzigen Tagesordnungspunkt, die weiterhin als Regionalkonferenzen 
im Sinne von Artikel 38 der Verfassung der IAO angesehen würden. Kraft der ihm von der 
Internationalen Arbeitskonferenz übertragenen Befugnis nahm der Verwaltungsrat auf 
seiner 267. Tagung (November 1996) auf experimenteller Grundlage eine Reihe neuer 
Regeln an. Auf Grundlage der mit den neuen Regeln bei fünf Regionaltagungen gemachten 
Erfahrungen nahm der Verwaltungsrat auf seiner 283. Tagung (März 2002) eine überarbei-
tete Fassung der Regeln an, die von der 90. Tagung (Juni 2002) der Konferenz bestätigt 
wurde. Unter Berücksichtigung weiterer Erfahrungen bei fünf Regionaltagungen seit 
Juni 2002 nahm der Verwaltungsrat auf seiner 301. Tagung (März 2008) eine zweite über-
arbeitete Fassung der Regeln an, die von der 97. Tagung (Juni 2008) der Konferenz bestä-
tigt wurde. Der Verwaltungsrat erklärte sich außerdem einverstanden mit den folgenden 
Richtlinien, die die Regeln begleiten.  

1. Zweck und Dauer von Regionaltagungen 

Regionaltagungen bieten dreigliedrigen Delegationen die Gelegenheit, ihre Auffas-
sungen zur Programmierung und Durchführung der regionalen Tätigkeiten der IAO darzu-
legen. Vor Beginn der Aussprache im Plenum über den einzigen Tagesordnungspunkt mit 
einem Bezug zu den Tätigkeiten der IAO in der betreffenden Region finden Gruppensit-
zungen statt. Gruppen können auf eigenen Wunsch zu jedem anderen Zeitpunkt zusam-
mentreffen. Sofern der Verwaltungsrat nichts anderes beschließt, dauert die Tagung vier 
Tage. 

2. Zeitpunkt, Häufigkeit und Ort von Regionaltagungen 

Normalerweise findet jedes Jahr eine Regionaltagung in einer der vier Regionen nach 
folgender Reihenfolge statt: Asien und der Pazifik, Amerika, Afrika und Europa. Regional-
tagungen finden grundsätzlich in dem Land statt, in dem sich das entsprechende IAO-
Regionalamt befindet. Jeder Mitgliedstaat, der eine Regionaltagung ausrichtet, hat min-
destens das Schutzniveau zu garantieren, dass das Übereinkommen von 1947 über Vor-
rechte und Immunitäten der Sonderorganisationen und sein Anhang I über die Internatio-
nale Arbeitsorganisation bieten. 

3. Zusammensetzung 

Nach Ermessen des Verwaltungsrats wird die Zusammensetzung jeder Regionalta-
gung auf der Grundlage der Staaten und Gebiete (oder der Staaten, die für diese Gebiete 
verantwortlich sind) festgelegt, die von den folgenden vier IAO-Regionalämtern bedient 
werden: Regionalamt für Asien und den Pazifik (einschließlich der Länder, die vom Regio-
nalamt für arabische Staaten bearbeitet werden), Regionalamt für Amerika, Regionalamt 
für Afrika und Regionalamt für Europa. 

Artikel 1 der Regeln enthält Vorschriften zur Zusammensetzung der von Staaten und 
Gebieten zur Tagung eingeladenen Delegationen. Hinsichtlich der Berater sollte die Tat-
sache berücksichtigt werden, dass es lediglich einen Tagesordnungspunkt gibt. Zusätzliche 
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Berater können für die Delegation eines Staates ernannt werden, der für ein Gebiet verant-
wortlich ist, das keine separate dreigliedrige Delegation zur Tagung entsandt hat.  

Mitgliedstaaten aus einer anderen Region, Nicht-Mitgliedstaaten, offizielle internatio-
nale Organisationen oder nichtstaatliche internationale Organisationen von universellem 
oder regionalem Charakter können ebenfalls auf Regionaltagungen auf der Grundlage indi-
vidueller oder ständiger Einladungen des Verwaltungsrats vertreten sein. Ersuchen um eine 
Vertretung auf Regionaltagungen sollten daher spätestens vor Eröffnung der Tagung des 
Verwaltungsrats, die der betreffenden Regionaltagung vorausgeht, beim Amt eingehen. 
Herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Vorstandsmitglieder des 
Verwaltungsrates, die nicht als Delegierte der Regionaltagung akkreditiert sind, können 
ebenfalls an der Tagung teilnehmen. 

4. Rederecht auf der Tagung und Geschäftsführung 

Nach Artikel 10 darf keine Person ohne die Erlaubnis des Vorsitzenden auf der 
Tagung das Wort ergreifen, wobei Delegierten (oder ihren Stellvertretern) Vorrang einge-
räumt wird. Unbeschadet der Flexibilität, über die der Vorstand der Tagung zur Erfüllung 
seiner Aufgaben nach Artikel 6 Absatz 5 verfügt, ist die Redezeit grundsätzlich auf fünf 
Minuten beschränkt. 

5. Vollmachten 

Angesichts der kurzen Dauer der Tagungen müssen die Vollmachten fünfzehn Tage 
vor der Eröffnung der Tagung vorgelegt werden (Artikel 1 Absatz 3). Eine Woche vor der 
Eröffnung der Tagung wird ein vorläufiges Teilnehmerverzeichnis elektronisch veröffent-
licht. Zwei weitere Verzeichnisse werden auf der Tagung zur Verfügung gestellt: Ein vor-
läufiges Verzeichnis der Vollmachten der Delegationen zum festgesetzten Eröffnungszeit-
punkt der Tagung und ein endgültiges Verzeichnis der akkreditierten Delegationen am 
Morgen des letzten Tages der Tagung. Außerdem veröffentlicht das Amt am letzten Tag 
ein Verzeichnis der Personen, die auf der Tagung tatsächlich registriert worden sind.  

Nach Artikel 9 ist der Vollmachtenausschuss befugt, Einsprüche wegen angeblicher 
Nichteinhaltung der Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 2 (Benennungen im Einverneh-
men mit den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in dem 
betreffenden Staat oder Gebiet) sowie – wenn es die Zeit zulässt – Klagen wegen angeb-
licher Nichtzahlung von Reise- und Aufenthaltskosten (Artikel 1 Absatz 1) und Mittei-
lungen zu untersuchen. 

Einsprüche sind innerhalb von zwei Stunden nach der festgesetzten Zeit der Eröff-
nung der Tagung vorzulegen; der Ausschuss kann jedoch triftige Gründe finden, um einen 
späteren Einspruch zu akzeptieren (Artikel 9 Absatz 3 a)). Um die Arbeit des Vollmach-
tenausschusses im Rahmen seiner zeitlichen Beschränkungen zu erleichtern, sollten 
Einsprüche (und Klagen) so früh wie möglich eingereicht werden, am besten noch vor 
Veröffentlichung des Namens des Delegierten oder Beraters, dessen Vollmachten bestrit-
ten werden.  

Der Vollmachtenausschuss legt der Tagung nach Artikel 9 Absatz 4 einen Bericht 
vor, der dem Verwaltungsrat zur Kenntnis zu bringen ist. In der Plenarsitzung der Tagung 
findet keine Aussprache über den Bericht statt. 

6. Form, Art und Beurteilung der Ergebnisse 

Die Beschlüsse der Regionaltagungen nehmen normalerweise die Form von Schluss-
folgerungen, Berichten oder Entschließungen an, die sich auf den Tagesordnungspunkt 
beziehen (Artikel 3). Beschlüsse werden, wenn immer möglich, in Konsens gefasst oder, 
wenn dies nicht möglich ist, durch Handaufheben (Artikel 12, Absätze 3 und 4). Eine 
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namentliche oder geheime Abstimmung ist zwar nicht vorgesehen, die Regeln schließen 
eine Abstimmung durch solche Mittel jedoch nicht aus.  

Die Beschlüsse der Tagung werden dem Verwaltungsrat vom Amt auf der frühest-
möglichen Tagung nach der Regionaltagung vorgelegt. Der Verwaltungsrat kann zu den 
Ergebnissen Bemerkungen machen, Beschlüsse zur Durchführung der von der Tagung ver-
langten Maßnahmen treffen und das Amt ersuchen, innerhalb einer bestimmten Frist über 
die Angelegenheit zu berichten, oder andere geeignete Maßnahmen ergreifen. 


